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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Umweltschutz

Der vom Bundesrat angekündigte Entwurf zu einem Verfassungsartikel über den
Schutz vor Immissionen wurde noch nicht vorgelegt. Forderungen nach
Bundesmassnahmen auf diesem Gebiet wurden jedoch weiterhin erhoben. Ein Postulat
Schalcher (Po. 10047) (dem.-ev., ZH) setzte sich ganz allgemein dafür ein, dass die
Bemühungen um eine Bannung der Gefahren der Technisierung koordiniert würden. Ein
besonderes Bundesamt für Immissionsschutz wünschte die Schweizerische Vereinigung
für Gesundheitstechnik, die eine ständige Zunahme der Immissionen feststellte. Im
Rahmen der Stellungnahmen zur Totalrevision der Bundesverfassung wurde ein Recht
auf eine natürliche Umwelt, namentlich auf Ruhe, reine Luft, gesundes Wasser und auf
Schutz vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen postuliert. Die
Auseinandersetzungen über den Fluglärm sind bereits erwähnt worden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.04.1969
PETER GILG

Luftreinhaltung

Auf dem Gebiet der Lufthygiene hatte 1964 ein Expertenbericht vermehrte
Bundeskompetenzen verlangt, die in einer Ergänzung des Art. 24 quater der
Bundesverfassung verankert werden sollten. 1965 hatten sodann beide eidgenössischen
Räte eine Motion angenommen, die den Bundesrat aufforderte, über die
verschiedenen Immissionen in Form von Rauch, Abgasen, Lärm und Erschütterungen
Bericht zu erstatten und Anträge für einen verfassungsmässigen und gesetzlichen
Immissionsschutz zu unterbreiten (Motion Binder (k.-chr., AG) im NR). (Bundesrat von
Moos empfahl Ablehnung der Motion.) Im Herbst 1966 forderte nun der Bundesrat die
Kantone, die Parteien und die interessierten Verbände zur Einreichung von Vorschlägen
für gesetzgeberische Massnahmen auf, wobei er selber das Bestehen von Lücken in
Bezug auf die Hausfeuerung, den Schallschutz in Wohnbauten und den Lärm von
Rasenmähern feststellte. Bekannt wurden die Stellungnahmen der Vereinigung
schweizerischer Angestelltenverbände und der Demokratischen Partei, die sich für
einen allgemeinen Immissionsschutzartikel aussprachen, sowie diejenige der
Freisinnig-demokratischen Partei, die nur für den Schutz der Luftreinheit, nicht aber
für die Lärmbekämpfung eine neue verfassungsmässige Grundlage befürwortete. 2

MOTION
DATUM: 03.12.1966
PETER GILG

Aus dem Vernehmlassungsverfahren zur Frage einer Bundesgesetzgebung über den
Immissionsschutz wurden weitere Stellungnahmen bekannt. Für die Aufnahme eines
allgemeinen Immissionsschutzartikels in die Bundesverfassung äusserte sich der Vorort
gemeinsam mit dem Zentralverband der schweizerischen Arbeitgeber-Organisationen,
obwohl ein Teil der dem Schweizerischen Handels- und Industrieverein angehörenden
Verbände die bestehende eidgenössische und kantonale Gesetzgebung zur Bekämpfung
von Immissionen als genügend betrachtete. Positiv reagierten auch der Schweizerische
Gewerkschaftsbund und die Konservativ-christlichsoziale Volkspartei, negativ der
Schweizerische Gewerbeverband. Eine Botschaft des Bundesrates wurde vor
Jahresende nicht veröffentlicht. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1967
PETER GILG
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Lärmschutz

Über die Lärmbekämpfung erstattete der Bundesrat im April einen besonderen
Bericht, wobei er parlamentarischen Vorstössen aus dem Jahre 1956 entsprach. Dem
Bericht wurde die 1963 veröffentlichte Expertise einer vom Bundesrat bestellten
Kommission zugrunde gelegt. ln Übereinstimmung mit dieser Expertise wurden eine
Revision des Luftfahrtgesetzes sowie neue Gesetze über die Typenprüfung von Bau-
und Landwirtschaftsmaschinen in Aussicht gestellt; weitere Vorschläge der Experten
wurden als entbehrlich bezeichnet. Für die vorgesehenen legislativen und
administrativen Massnahmen erklärte der Bundesrat mit den Experten die bestehende
Verfassungsgrundlage als genügend; immerhin liess er die Frage einer
Verfassungsrevision im Zusammenhang mit der Prüfung der neuen
Immissionsschutzmotion noch offen. (Dabei wurde speziell eine neue
Verfassungsgrundlage für den Schallschutz in Wohnbauten in Betracht gezogen; dem
Bedürfnis nach einem solchen Schutz soll einstweilen durch entsprechende
Bedingungen für die Wohnbausubventionen Rechnung getragen werden.) Er wies
ausserdem auf die Notwendigkeit hin, gewisse Probleme der Lärmbekämpfung auf
internationaler Ebene zu lösen, und erwähnte entsprechende Studien und
Verhandlungen. Während der Ständerat vom ganzen Bericht zustimmend Kenntnis
nahm, griff der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Expertenvorschlag für
eine besondere Bundeszentralstelle für Lärmbekämpfung wieder auf und überwies ein
dahingehendes Postulat.

NR Dürrenmatt (lib., BS) beklagte, dass mangelnde Energie der Kantone bei der
Durchführung einer ihnen obliegenden Aufgabe dazu Anlass gebe, nach einem
eidgenössischen «Antilärm-Vogt» zu rufen. 4

BERICHT
DATUM: 12.12.1966
PETER GILG

Allgemeiner Umweltschutz

Die Gesetzesvorbereitung erreichte noch vor dem Ausscheiden Bundesrat Tschudis aus
dem EDI ein erstes Ziel: eine im Frühjahr eingesetzte Expertenkommission unter dem
Vorsitz Nationalrat Schürmanns (cvp, SO) unterbreitete dem Departement einen
Vorentwurf. Dieser ging vom Grundsatz aus, dass der Verursacher für bewirkte Schäden
haftbar sei (Verursacherprinzip), und sah die Festlegung von Richtwerten für die
Zulässigkeit von Immissionen vor, ferner eine Bewilligungs-, Versicherungs- und
Abgabepflicht für umweltbelastende Anlagen. Verschiedene parlamentarische
Vorstösse versuchten auf die Gesetzgebungsarbeiten einzuwirken. Beide Räte
unterstützten eine Motion von Nationalrat J. Bächtold (ldu, BE; Mo. 11117), nach der die
Belastbarkeit des Lebensraumes und das Ausmass des zulässigen wirtschaftlichen und
demographischen Wachstums festgestellt werden sollte. Weiter ging Nationalrat Oehen
(na, BE; Po. 11615) der eine Überprüfung der ganzen Bundesverfassung auf ihre
Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Umwelterhaltung sowie die Ausarbeitung von
Richtlinien für eine umweltkonforme Gesetzgebung und Rechtsprechung postulierte.
Ständerat Jauslin (fdp, BL) drang in einer Motion (Mo. 11736) auf die rasche Aufstellung
eines Operation Research-Modells, aufgrund dessen die Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen erforderlichen Umweltschutzmassnahmen und ihren Auswirkungen
beurteilt und die Prioritäten gesetzt werden könnten; der Vorstoss scheiterte jedoch
daran, dass sein Urheber ihn nicht in ein Postulat umwandeln wollte. Ständerat F.
Muheim (cvp, UR; Po. 11677) plädierte schliesslich dafür, dass der Umweltschutz durch
systemimmanente Massnahmen in die Marktwirtschaft integriert werde. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1973
PETER GILG

Zum erwähnten Vorentwurf gingen schliesslich rund 140 Stellungnahmen ein, in
welchen meist Skepsis und Ablehnung zum Ausdruck gebracht wurde. So erklärten sich
beispielsweise die kantonalen Baudirektoren vom Entwurf «in keiner Weise befriedigt».
Positiv äusserten sich lediglich die Umweltschutz-Organisationen und der
Christlichnationale Gewerkschaftsbund. Prof. Leo Schürmann wies als Vorsitzender der
für den Entwurf verantwortlichen Expertenkommission vor allem darauf hin, dass es
gegolten habe, dem umfassenden, 1971 vom Volk mit überwältigender Mehrheit erteilten
Verfassungsauftrag nachzukommen. Eine Verfassung sei kein Parteiprogramm; es
komme ihr normative Kraft zu. Demgegenüber ging das Eidgenössische Amt für
Umweltschutz, das vom EDI beauftragt wurde, den gesamten Fragenkomplex neu zu
bearbeiten, nicht mehr vom Verfassungsauftrag, sondern von den einzelnen konkreten
Problemkreisen aus. Zwölf Arbeitsgruppen befassten sich mit verschiedenen
Teilbereichen. Bisher unbeantwortet blieb die Frage, ob einem Gesamtgesetz oder
einer Teilgesetzlösung der Vorzug zu geben sei. Diese Frage liess auch ein

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.1975
ERNST FRISCHKNECHT
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umfangreiches Gutachten von Prof. Thomas Fleiner offen, welches die
Verfassungsmässigkeit des Vorentwurfs abklärte. Die Expertise hielt fest, dass dessen
generelle Anlage der Verfassung entspreche, und entkräftete damit den mehrfach
erhobenen Einwand, dass der Vorentwurf weitgehend losgelöst von
verfassungsrechtlichen Überlegungen ausgearbeitet worden sei. 6

Obwohl das Berichtsjahr als «Jahr der Berichte» zur Umweltbedrohung, insbesondere
zum Waldsterben, charakterisiert werden kann, wurde sichtbar, dass Informationen
allein nicht genügen, um die gegenwärtige Situation zu ändern. Ihnen werden in naher
Zukunft vielmehr auch Taten folgen müssen. Diese könnten in ihren Auswirkungen so
umfassend werden, dass der Umweltbereich ähnlich der Raumplanung in den 70er
Jahren zu einer neu integrierenden Politikdomäne würde. 1984 bereits feststellbar
waren die Folgen für die Energie-, Verkehrs- und Forstpolitik. Im Rahmen der
Bemühungen um eine Totalrevision der BV wurde diskutiert, ob das ökologische Denken
als neue Basis dienen könnte. 7

BERICHT
DATUM: 31.12.1984
CLAUDE LONGCHAMP

Au cours des débats relatifs à la réforme de la Constitution fédérale, le parlement a
facilement accepté l'engagement de la Confédération pour une politique durable dans
le domaine de l'environnement. Il a également introduit la notion de développement
durable dans l'article constitutionnel relatif aux buts de la Confédération. Ces
propositions émanaient des commissions des deux Chambres. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.01.1998
LAURE DUPRAZ

Ultérieurement, le Conseil des Etats a transmis une motion (97.3475) du Conseil
national chargeant l'exécutif d'inscrire dans la Constitution le principe du
développement durable en Suisse et à l'étranger. Le Conseil national a également
traité une motion (98.3438) d'un contenu partiellement similaire, émanant du groupe
écologiste. La motion demandait, outre l'introduction dans la Constitution du principe
du développement durable, que tous les articles constitutionnels soient revus sous cet
angle précis. Dans sa réponse écrite, le Conseil fédéral a rappelé son accord, ainsi que
celui du parlement, pour ancrer le développement durable dans la Constitution,
comme principe général applicable à l'ensemble de l'activité étatique. Mais l'exécutif a
estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire un catalogue général détaillé des mesures à
prendre dans chaque domaine. Il a donc proposé de transformer la motion en postulat.
La motion a été combattue par P. Hess (pdc, ZG), par conséquent la décision sur cet
objet a été renvoyée à une date ultérieure (en 1999). 9

MOTION
DATUM: 18.12.1998
LAURE DUPRAZ

Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) intendierte mit einer im Juni 2021 eingereichten
parlamentarischen Initiative, ein neues Anreizsystem beim Umweltschutz in der
Verfassung zu verankern. Gemäss Portmann sei es angezeigt, dass die Umweltpolitik
nicht nur die Verursachenden von Schäden an der Umwelt bestrafe
(Verursacherprinzip), sondern auch dem Umweltschutz förderliches Verhalten
begünstige. Beispiele aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass ein Anreizsystem,
welches vorbildliches Verhalten finanziell belohnt, erfolgversprechend sei. Zudem
sollten die Kosten, welche durch schädliche Einwirkungen an der Umwelt entstehen,
solidarisch von den Verursachenden und der Allgemeinheit getragen werden. Dies im
Gegensatz zur aktuellen Rechtslage, wo alleine die Verursachenden dafür aufkommen
müssen.
Die UREK-NR beugte sich im August 2022 über das Geschäft und beschloss mit 19 zu 2
Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zum einen sei unklar, wie die Initiative
genau umgesetzt werden solle, zum anderen stiess die Idee einer Solidarhaftung der
Allgemeinheit bei Umweltschäden auf Kritik. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2022 stand die parlamentarische Initiative von Hans-Peter
Portmann (fdp, ZH) mit dem Titel «Anreizsystem beim Umweltschutz
verfassungsrechtlich verankern» auf der Traktandenliste des Nationalrates. Der Initiant
legte dem Plenum dar, dass er und einige weitere «ökologisch-liberale
Persönlichkeiten» zum Schluss gekommen seien, dass die Kosten, die durch
umweltschädigendes Verhalten entstehen, solidarisch von den Verursachenden und von
der Allgemeinheit zu tragen seien, denn die Verursachenden alleine könnten realiter
schon lange nicht mehr selber für die Kosten aufkommen. Im Gegenzug solle

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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umweltfreundliches Verhalten belohnt werden. Portmann zeigte sich überzeugt, dass
dieser liberale Ansatz in Zukunft zu mehrheitsfähigen Gesetzen und Regelungen führen
würde. Eine deutliche Mehrheit der zuständigen UREK-NR sei jedoch nicht bereit
gewesen, der FDP in Zeiten des Wahlkampfs Zustimmung in Umweltfragen zu geben,
und habe die Initiative daher mit «irgendwelche[n] Begründungen» abgelehnt,
kritisierte Portmann. Er zog seine Initiative deshalb in der Folge zurück. 11
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